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Landesversammlung 21.05.2025 in Erfurt 
 
 

Antrags-Nr.: 6 zu TOP:    

 

Antragsteller: Landesvorstand Thüringen 

 

Headline:  GOZ-Punktwert anpassen 

 

Auswirkungen auf den Haushalt (unmittelbar erkennbar): keine 

 

 
 
Wortlaut des Antrages: 

Die Landesversammlung Thüringen des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte for-1 

dert die Bundesregierung auf, den seit dem Jahr 1988 unveränderten GOZ-Punktwert 2 

endlich im erforderlichen Maße anzuheben.  3 

 4 

Begründung: 5 

Laut §15 Zahnheilkundegesetz steht der Gesetzgeber in der Pflicht, die Gebührenord-6 

nung für Zahnärzte anzupassen, sodass ein fairer Interessenausgleich zwischen 7 

Zahnärzten und den zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten erfolgen kann. Der wirt-8 

schaftlich sehr stark belasteten Situation in deutschen Zahnarztpraxen muss damit 9 

Rechnung getragen werden. 10 

 11 

§ 15 Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 12 

die Entgelte für zahnärztliche Tätigkeit in einer Gebührenordnung zu regeln. In dieser Gebührenordnung 13 

sind Mindest- und Höchstsätze für die zahnärztlichen Leistungen festzusetzen. Dabei ist den berechtig-14 

ten Interessen der Zahnärzte und der zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten Rechnung zu tragen. 15 


